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dauern werden. Mit der Entspannung der Pandemiesituation werden diese Probleme 
ein Ende finden, es wird aber eine gewisse Zeit brauchen, bis wieder ein normaler 
Zustand erreicht sein wird. 

Die Zahl der neu angefallenen Verfahren ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig 
auf ca. 6.600 (gegenüber ca. 7.000 neuen Verfahren im Jahr 2020) zurückgegangen, 
verbleibt damit aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Der größte Anteil an den 
angefallenen Verfahren ist wieder auf Asylangelegenheiten entfallen, wobei auch hier 
ein geringer Rückgang auf ca. 2.400 neue Verfahren zu verzeichnen war (2020 waren 
es 2.700 Verfahren). Erledigt wurden im Jahr 2021 ca. 6500 Verfahren. Die 
durchschnittliche Erledigungsdauer der im Jahr 2021 beendeten Verfahren betrug 
ca. 4,7  Monate. 

Trotz der angesprochenen Schwierigkeiten kann aber festgehalten werden, dass 
sich die durch die Verwaltungsgerichtsreform des Jahres 2012 geschaffene Struktur der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit aus der Sicht des Verwaltungsgerichtshofes auch in 
diesem krisenhaften Jahr sehr bewährt hat. 

Die nach wie vor hohe Zahl an neuen Verfahren in Asylsachen ist auf die 
zahlreichen Anträge auf internationalen Schutz zurückzuführen, die ab 2015 in 
Österreich gestellt wurden; die personelle Aufstockung sowohl des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl wie auch des Bundesverwaltungsgerichtes hat zu einem 
Anstieg der Erledigungszahlen dieser Instanzen und damit in weiterer Folge auch der 
Anfallszahlen beim Verwaltungsgerichtshof geführt, die sich nunmehr schon seit 
mehreren Jahren auf einem relativ hohen Niveau bewegen. Angesichts der 
Bemühungen des Bundesverwaltungsgerichtes, seine Rückstände abzubauen, wird das 
voraussichtlich noch einige Zeit so bleiben. 

Erwartbar war ein spürbarer Anfall an Verfahren in Angelegenheiten des 
Epidemiegesetzes und des COVID-19-Maßnahmengesetzes (ca. 300). Diese Verfahren 
betrafen überwiegend Vergütungsansprüche nach § 32 Epidemiegesetz, daneben aber 
auch Absonderungen nach § 7 Epidemiegesetz sowie Verwaltungsstrafen und 
Maßnahmen nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz. Die zuständigen Senate haben 
in der ersten Jahreshälfte zu den am häufigsten aufgeworfenen Rechtsfragen rasch 
Entscheidungen getroffen, womit Rechtssicherheit für die Verwaltungsbehörden und 
die Verwaltungsgerichte geschaffen und ein Anwachsen der Zahl der neuen Verfahren 
in diesen Angelegenheiten beim Verwaltungsgerichtshof vermieden werden konnte. 

Die Sach- und Personalausstattung hat 2021 knapp ausgereicht, um die Aufgaben 
des Verwaltungsgerichtshofes zu bewältigen. Wie schon in früheren Jahren konnten 
allerdings die budgetären Vorgaben nur dadurch eingehalten werden, dass 
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das aus Art. 6 EMRK und Art. 47 GRC erfließende Gebot einer angemessenen 
Verfahrensdauer zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese zusätzlichen Aufgaben ist 
eine zusätzliche Personal- und Sachausstattung des Verwaltungsgerichtshofes 
unabdingbar. Das Präsidium hat diesbezüglich bereits das Gespräch mit dem 
Bundesministerium für Finanzen gesucht. Ohne eine solche zusätzliche budgetäre 
Ausstattung werden die Mittel des Verwaltungsgerichtshofes für die Bewältigung 
seiner Aufgabe nicht mehr ausreichen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat auch in der krisenhaften Situation der 
vergangenen beiden Jahre gezeigt, dass er seine Aufgaben im Rechtsschutzsystem auf 
qualitativ höchstem Niveau und in zügiger Weise erfüllen kann, wenn ihm 
ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsgerichtshof appelliert 
an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, für eine 
ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung des Verwaltungsgerichtshofes zu 
sorgen, damit dieser seine rechtsstaatliche Aufgabe auch in Zukunft erfüllen kann. 
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I I .  P E R S O N A L S T R U K T U R  

1. Richterliches Gremium im Verwaltungsgerichtshof 

Der Verwaltungsgerichtshof bestand im Berichtsjahr aus dem Präsidenten, der 
Vizepräsidentin, 13 Senatspräsidentinnen und Senatspräsidenten sowie 53 Hofrätinnen 
und Hofräten. Nach der Geschäftsverteilung sind 22 Senate eingerichtet, die jeweils für 
bestimmte Sachmaterien zuständig sind. In der Regel sind jedem Senat mehrere 
Materien zugewiesen, jedoch bestehen wegen der hohen Anfallszahlen für einzelne 
Materien mehrere Senate, wie für Asylrecht, Fremdenrecht, Abgabenrecht und 
Baurecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

keit vom 1. April  2021), Dr. Andreas SULZBACHER (mit Wirksamkeit vom 
1. Juni 2021), Dr. Wolfgang KÖLLER (mit Wirksamkeit vom 1. November 2021) und 
Dr. Manfred GRÜNSTÄUDL (mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2021) ernannt. 

Im Laufe des Jahres 2021 wurden Dr. Eva WIESINGER (zuletzt Richterin des 
Handelsgerichtes Wien), Dr. Peter CHVOSTA, Dr. Isabel FUNK-LEISCH und 
Dr. Christian EISNER (alle zuletzt Richter bzw. Richterin des Bundesver-
waltungsgerichtes), Dr.in Katharina GRÖGER (zuletzt Richterin des Handelsgerichtes 
Wien) sowie Mag. Ingrid ZEHETNER (zuletzt Richterin des Bundesverwaltungs-
gerichtes) zu Hofrätinnen bzw. Hofräten des Verwaltungsgerichtshofes ernannt. 
  

Im Jahr 2021 sind die Senatspräsidentin des 
Verwaltungsgerichtshofes Dr. Herta BAYJONES 
sowie die Senatspräsidenten des Verwaltungsgerichts-
hofes Dr. Wolfgang BLASCHEK, Dr. Konrad 
NOWAKOWSKI und Dr. Martin KÖHLER in den 
dauernden Ruhestand getreten; im Weiteren hatte der 
Verwaltungsgerichtshof das Ableben von Hofrat des 
Verwaltungsgerichtshofes Dr. Reinhold MORITZ zu 
beklagen.  

Darüber hinaus wurden zur Senatspräsidentin bzw. 
zum Senatspräsidenten des Verwaltungsgerichtshofes 
die (bisherige) Hofrätin des Verwaltungsgerichtshofes 
Dr. Susanne BÜSSER (mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
2021) sowie die (bisherigen) Hofräte des Verwaltungs-
gerichtshofes Dr. Anton MAIRINGER (mit Wirksam- Dr. Rudolf THIENEL 
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Damit setzte sich das richterliche Gremium 2021 im Detail wie folgt zusammen (die 
Reihung ergibt sich nach § 4 VwGG in der Regel entsprechend dem Ernennungszeitpunkt): 

 
THIENEL Dr. Rudolf Präsident des VwGH 
SPORRER Dr.in Anna Vizepräsidentin des VwGH 
 
ZORN Dr. Nikolaus Senatspräsident des VwGH 
BLASCHEK Dr. Wolfgang (bis 31.5.2021) Senatspräsident des VwGH 
KÖHLER Dr. Martin (bis 31.12.2021) Senatspräsident des VwGH 
RIGLER Dr. Martin Senatspräsident des VwGH 
NOWAKOWSKI Dr. Konrad (bis 30.11.2021)  Senatspräsident des VwGH 
HANDSTANGER Dr. Meinrad  Senatspräsident des VwGH 
BAYJONES Dr. Herta (bis 31.7.2021)  Senatspräsidentin des VwGH 
SCHICK Dr. Robert  Senatspräsident des VwGH 
HINTERWIRTH Dr. Dietlinde  Senatspräsidentin des VwGH 
(Gleichbehandlungsbeauftragte) 
PELANT Dr. Franz  Senatspräsident des VwGH 
ENZENHOFER Dr. Wolfgang  Senatspräsident des VwGH 
BÜSSER Dr. Susanne  Senatspräsidentin des VwGH 
MAIRINGER Dr. Anton (seit 1.4.2021) Senatspräsident des VwGH 
SULZBACHER Dr. Andreas (seit 1.6.2021) Senatspräsident des VwGH 
KÖLLER Mag. Dr. Wolfgang (seit 1.11.2021)  Senatspräsident des VwGH 
GRÜNSTÄUDL Dr. Manfred (seit 1.12.2021)  Senatspräsident des VwGH 
 
THOMA Dr. Markus Hofrat des VwGH 
ZEHETNER Mag. Dr. Heidemarie Hofrätin des VwGH 
MORITZ Dr. Reinhold (verstorben am 20.05.2021) Hofrat des VwGH 
LEHOFER Dr. Hans Peter (Leiter des Evidenzbüros) Hofrat des VwGH 
PFIEL Dr. Franz Hofrat des VwGH 
KLEISER Dr. Christoph Hofrat des VwGH 
NEDWED Mag. Peter Hofrat des VwGH 
SAMM Mag. Johann Hofrat des VwGH 
POLLAK Dr. Christiana, LL.M. Hofrätin des VwGH 
NUSSBAUMER-HINTERAUER Mag.a Elisabeth Hofrätin des VwGH 
BACHLER Dr. Nikolaus Hofrat des VwGH 
DOBLINGER Dr. Peter (Präsidialvorstand) Hofrat des VwGH 
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MAISLINGER MMag. Franz Hofrat des VwGH 
NOVAK Mag. Franz Hofrat des VwGH 
EDER Mag. Karl Hofrat des VwGH 
MERL Mag.a Astrid Hofrätin des VwGH 
LUKASSER Dr. Georg Hofrat des VwGH 
HOFBAUER Dr. Helmut, LL.M. Hofrat des VwGH 
REHAK Mag. Renate Hofrätin des VwGH 
FASCHING Dr. Wolfgang, BA Hofrat des VwGH 
MAURER-KOBER Mag. Dr. Bettina, LL.M.  Hofrätin des VwGH 
HAUNOLD Mag. Roman Hofrat des VwGH 
FEIEL Mag. Manfred Hofrat des VwGH 
JULCHER Dr. Angela Hofrätin des VwGH 
STRASSEGGER Mag. Oskar Hofrat des VwGH 
MAYR Dr. Clemens Hofrat des VwGH 
SUTTER Dr. Franz Philipp Hofrat des VwGH 
HAINZ-SATOR Mag. Claudia Hofrätin des VwGH 
ROSSMEISEL Mag. Alexandra Hofrätin des VwGH 
LEONHARTSBERGER Dr. Martina Hofrätin des VwGH 
REINBACHER Dr. Petra Hofrätin des VwGH 
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SCHWARZ Dr. Alexander Hofrat des VwGH 
PÜRGY Ing. Dr. Erich Hofrat des VwGH 
BERGER Mag. Leopold Hofrat des VwGH 
BRANDL Mag. Norbert Hofrat des VwGH 
STICKLER Mag. Michael  Hofrat des VwGH 
LIEBHART-MUTZL Mag. Petra  Hofrätin des VwGH 
GINTHÖR MMag. Annemarie Hofrätin des VwGH 
KOPRIVNIKAR Dr. Bettina Hofrätin des VwGH 
LACHMAYER Dr. in Edeltraud  Hofrätin des VwGH 
FABER Dr. Ronald, LL.M.  Hofrat des VwGH 
SCHINDLER Mag. Eva  Hofrätin des VwGH 
TERLITZA Dr. Bernd  Hofrat des VwGH 
CEDE Mag. Philipp, LL.M.  Hofrat des VwGH 
HIMBERGER Dr. Simon, LL.M. BSc  Hofrat des VwGH 
SEMBACHER Dr.in Anke  Hofrätin des VwGH 
TOLAR Mag. Walter  Hofrat des VwGH 
BODIS Dr. Andrei Alexandru Hofrat des VwGH 
WIESINGER Dr. Eva  Hofrätin des VwGH 
CHVOSTA Dr. Peter (seit 1.4.2021) Hofrat des VwGH 
FUNK-LEISCH Dr. Isabel (seit 1.6.2021) Hofrätin des VwGH 
EISNER Dr. Christian (seit 1.11.2021) Hofrat des VwGH 
GRÖGER Dr.in Katharina (seit 1.11.2021) Hofrätin des VwGH 
ZEHETNER Mag. Ingrid (seit 1.12.2021) Hofrätin des VwGH 

2. Beamtinnen, Beamte und Vertragsbedienstete 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dem Verwaltungsgerichtshof standen 
im Berichtsjahr 134 Planstellen für 
Bedienstete der allgemeinen Ver-
waltung (davon 12 Planstellen für 
Bedienstete in handwerklicher Ver-
wendung) zur Verfügung. 
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3. Organigramm der Justizverwaltung des Verwaltungsgerichtshofes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Im Berichtsjahr 2021 verfügte der Gerichtshof über knapp 50 für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewidmete Planstellen.  

Ihre Aufgabe besteht vor allem in der Unterstützung der Richterinnen und Richter 
bei der Ausarbeitung von Entscheidungen (Sichtung des Rechtsprechungsmaterials, 
Erstellung von Vorentwürfen). Daneben sind sie im Evidenzbüro bei der Erarbeitung 
der Rechtsprechungsdokumentation tätig, führen das Protokoll bei den Beratungen der 
Senate und bearbeiten Anfragen jener Personen, die persönlich oder telefonisch um 
Rechtsauskünfte ersuchen.  

Bei der Bewältigung der Asylangelegenheiten wurden Teams aus dem Kreis der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen, die definierte 
Leistungen für die damit befassten Mitglieder des richterlichen Gremiums zu erbringen 
haben.  

Auf diese Weise dient die Tätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht nur der Unterstützung des Gerichtsbetriebes; sie gibt ihnen auch die 
Gelegenheit, ihre Kenntnisse des öffentlichen Rechts zu vertiefen und die 
Entscheidungsabläufe eines Höchstgerichtes kennenzulernen. 

Der Verwaltungsgerichtshof sieht es als wesentliche Aufgabe an, den bei ihm 
tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine fundierte Ausbildung 
zu bieten und damit die Grundlage für eine erfolgreiche Berufslaufbahn zu schaffen. 
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brauch gemacht. Der Verwaltungsgerichtshof würde es begrüßen, wenn sich auf 
diesem Wege die Kontakte zu den Bundesdienststellen und Verwaltungen der Länder 
sowie zu den Verwaltungsgerichten enger gestalten ließen, wie dies zuletzt durch 
Dienstzuteilungen seitens der Landesverwaltungsgerichte Tirol und Oberösterreich 
initiiert werden konnte.  

5. Aus- und Fortbildung 

Mit der mit Wirksamkeit vom 1. November 2016 erlassenen Grundausbildungs-
verordnung (BGBl. II  Nr. 272/2016) für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Verwaltungsgerichtshofes werden insbesondere die mit der Reform der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit verbundenen Herausforderungen abgedeckt und mit 
Wahlmodulen zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung angereichert; überdies 
wurden für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausbildungsmodule im 
Sinne eines verwaltungsrichterlichen Vorbereitungsdienstes (wie Urteilstechnik, 
Verhandlungsübungen und Organisationskunde) geschaffen. 

Den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen diese 
Ausbildungsmodule und die Erfahrungen beim Verwaltungsgerichtshof auch als 
Rüstzeug für mögliche spätere Karrieren als Verwaltungsrichterinnen bzw. 
Verwaltungsrichter (bei den erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten) dienen. Als 
weiteres Ziel könnten damit auch Standards für die Nachwuchspflege bei den 
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichten geschaffen werden. In diesem Sinne wurden 
auch bereits Vernetzungen z.B. durch Kooperation bei ausgewählten Schulungs-
modulen mit dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet.  

Viele frühere wissenschaftliche Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter weisen eine 
beachtliche Karriere in verschiedenen 
Bereichen der öffentlichen Verwaltung, der 
Privatwirtschaft, der Rechtsanwaltschaft, in 
universitären Bereichen sowie in der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit auf. 

Von der Möglichkeit der Dienst-
zuteilung von Juristinnen und Juristen, die 
in Dienststellen des Bundes und der Länder 
tätig sind, zum Verwaltungsgerichtshof 
wurde in den letzten Jahren vereinzelt Ge- 
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16. November, Ro 2021/03/0018: 

Ersatz des Verdienstentgangs nach § 32 EpiG: Zum Verhältnis von 

Verordnungen auf Grundlage von § 20 Abs. 1 und 4 EpiG und § 2 Z 2 

COVID-19-MG 

Im März 2020 verfügte die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg per Verordnung nach 
§ 20 Abs. 1 und 4 Epidemiegesetz 1950 (EpiG) die Schließung aller Beherbungs-
betriebe im Bezirk. Die Schließung war von 16. März 2020 bis 30. März 2020 in Kraft. 
Von dieser Schließung war auch der Gasthof der im vorliegenden Verfahren beteiligten 
Betreiberin betroffen. 

Ebenfalls per Verordnung verfügte Ende März 2020 der Landeshauptmann von 
Salzburg ein für Touristen und Touristinnen geltendes Betretungsverbot von 
Beherbergungsbetrieben, das von 28. März 2020 an galt. Der Landeshauptmann stützte 
dabei die Verordnung auf § 2 Z 2 des mittlerweile ergangenen COVID-19-
Maßnahmengesetzes (COVID-19-MG). 

Die Betreiberin des Gasthofs stellte ihren Betrieb mit 16. März 2020 ein. Für die 
restliche Wintersaison sperrte sie nicht mehr auf. Ende April  2020 beantragte die 
Betreiberin bei der Bezirkshauptmannschaft eine Entschädigung nach § 32 EpiG für 
den Verdienstentgang im Zeitraum von 16. März 2020 bis 31. März 2020. 

Die Bezirkshauptmannschaft erkannte der Betreiberin eine Entschädigung für die 
Zeit von 16. März 2020 bis inklusive 27. März 2020 zu. Ab 28. März 2020 habe jedoch 
nur noch die Verordnung des Landeshauptmannes gegolten, bei der es sich um keine 
Maßnahme nach § 20 Abs. 1 und 4 EpiG gehandelt und die die bisherige Verordnung 
der Bezirkshauptmannschaft ersetzt habe. Somit bestehe für diese Zeit kein Anspruch 
auf Entschädigung, so die Bezirkshauptmannschaft. 

Die Betreiberin erhob gegen die nicht zuerkannte Entschädigung (Zeitraum von 
28. März 2020 bis 31. März 2020) Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht 
Salzburg. Das Landesverwaltungsgericht erkannte der Betreiberin nunmehr eine 
Entschädigung für den Zeitraum von 28. März 2020 bis 30. März 2020 zu. Das Gericht 
ging davon aus, dass für den Zeitraum, in dem die Verordnung der Bezirkshaupt-
mannschaft gemäß § 20 Abs. 1 und 4 EpiG in Geltung stand, ein Anspruch auf 
Entschädigung nach § 32 EpiG bestehe. Hinsichtlich der gleichzeitigen Geltung der 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft und der des Landeshauptmannes im 
Zeitraum 28. März 2020 bis 30. März 2020 ging das Landesverwaltungsgericht davon 
aus, dass die Verordnung des Landeshauptmannes die der Bezirkshauptmannschaft auf 
Grund des unterschiedlichen Regelungsgegenstands nicht ersetze, sondern ergänze. Im 
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Ergebnis sprach es der Betreiberin volle Entschädigung nach der EpG 1950-
Berechnungs-Verordnung zu. 

Dagegen wendete sich die Bezirkshauptmannschaft mit einer Amtsrevision an den 
Verwaltungsgerichtshof. 

Der Verwaltungsgerichtshof setzte sich mit dem Verhältnis der Verordnung der 
Bezirkshauptmannschaft nach § 20 Abs. 1 und 4 EpiG und jener des Landeshaupt-
mannes auf Grundlage des COVID-19-MG und den daraus ergebenden Auswirkungen 
auf eine Entschädigung nach § 32 EpiG auseinander. 

Unstrittig ist, so der Verwaltungsgerichtshof, dass die Verordnung der 
Bezirkshauptmannschaft nach § 20 Abs. 1 und 4 EpiG von 16. März 2020 bis inklusive 
27. März 2020 einen Anspruch auf Ersatz nach § 32 EpiG begründete. Fraglich ist 
hingegen, ob der Anspruch auf Entschädigung nach dem Inkrafttreten der Verordnung 
des Landeshauptmannes ab 28. März 2020 weiterhin bestand. 

Der Verwaltungsgerichtshof klärte zunächst das Verhältnis der zwei 
Verordnungen zueinander und führte aus, dass die Verordnung der Bezirkshaupt-
mannschaft (Betriebsschließungen von Beherbergungsbetrieben im Bezirk) und die des 
Landeshauptmannes (Betretungsverbote von Beherbergungsbetrieben für Touristinnen 
und Touristen in ganz Salzburg) unterschiedliche Sachverhalte regeln und sich daher 
nicht widersprechen. Die Verordnung des Landeshauptmannes derogiert der 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft somit nicht, würde sie also im Ergebnis nicht 
ersetzen. Davon ging auch das Landesverwaltungsgericht zu Recht aus. 

Dennoch hob der Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung auf. (Weitere) 
Voraussetzung für einen Ersatzanspruch nach § 32 EpiG ist nämlich, dass eine 
Betriebsschließung nach § 20 Abs. 1 und 4 EpiG kausal (daher die Ursache) für einen 
Verdienstentgang ist. Im vorliegenden Fall war nach dem Inkrafttreten der Verordnung 
des Landeshauptmannes die Maßnahme der Bezirkshauptmannschaft nach § 20 Abs. 1 
und 4 EpiG für den Verdienstentgang für ausgebliebene Touristen und Touristinnen 
nicht (mehr) kausal, weshalb für diesen kein Anspruch auf Ersatz nach § 32 EpiG 
bestand. Im Übrigen blieb die Maßnahme der Bezirkshauptmannschaft aber für das 
Ausbleiben jener Gäste kausal, die nicht von der Verordnung des Landeshauptmannes 
umfasst waren (etwa berufliche Gäste oder Gäste aus dem Ort). Für das Ausbleiben 
dieser Gäste wäre ein Anspruch auf Ersatz des Verdienstentgangs auch für den 
Zeitraum der gleichzeitigen Geltung der Verordnung von 28. März 2020 bis 
30. März 2020 denkbar. 
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Übergangsbestimmung vorgesehene Regelung zur Anwendung, wonach eine einer 
Umweltorganisation bereits zuerkannte Parteistellung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Novelle im naturschutzrechtlichen Verfahren erhalten bleibt. Das Landes-
verwaltungsgericht hat daher über die Beschwerde in der Sache zu entscheiden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hob die angefochtene Entscheidung auf. 

6. Juli, Ra 2020/07/0065: 

Umweltinformationsgesetz: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse können der 

Erteilung von Informationen über Emissionen in die Umwelt nicht 

entgegenstehen 

Im vorliegenden Fall betreibt ein Landwirt einen Gutshof am Ufer eines Flusses, den 
er zur Bewässerung seiner biologisch-dynamischen Landwirtschaft nutzt. Mehrere 
Kilometer flussaufwärts betreibt ein Unternehmen eine industrielle Produktionsanlage. 
Die in der Produktion anfallenden Abwässer werden von der Betreiberin einer 
Kläranlage auf der Grundlage einer behördlichen Bewilligung nach vorheriger 
Reinigung in den Fluss eingeleitet. 

Mit Bescheid bewilligte die zuständige Behörde der Betreiberin der Kläranlage die 
Erhöhung der Abwassermenge und setzte gleichzeitig mehrere Grenzwerte für 
bestimmte Stoffe fest (etwa für Kupfer, Chlorid oder Sulfat). Zur Einhaltung dieser 
Grenzwerte wurden der Betreiberin jährliche Messungen des Abwassers und die 
Übermittlung der Ergebnisse dieser Messungen an die Behörde vorgeschrieben. Dieser 
Bescheid wurde auch dem Landwirt zugestellt. 

Auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes (UIG) ersuchte der Landwirt um 
Übermittlung der Messergebnisse der letzten Jahre. In einer Stellungnahme sprachen 
sich sowohl das Industrieunternehmen als auch die Betreiberin der Kläranlage unter 
Bezugnahme auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegen die vollständige Erteilung 
dieser Informationen aus. Gerade aus den Mengen der zu messenden Stoffe ließen sich 
Rückschlüsse auf den (geheimen) Produktionsprozess des Industrieunternehmens 
ziehen. 

In weiterer Folge verweigerte die Behörde dem Landwirt aus diesem Grund die 
Informationen zu den betreffenden Stoffen in den Abwässern des Industrie-
unternehmens. 

Der Landwirt erhob dagegen Beschwerde, welche vom zuständigen 
Verwaltungsgericht abgewiesen wurde, wogegen der Landwirt wiederum Revision 
erhob. 

Der Verwaltungsgerichtshof setzte sich mit dem Recht auf freien Zugang zu 
Umweltinformationen und der Mitteilung dieser nach § 4 und 5 UIG auseinander. Dazu 
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Grundstücke veräußert und die daraus gewonnenen Veräußerungserlöse steuerfrei 
belassen habe. Der Prüfer ging davon aus, dass die Veräußerungen als steuerpflichtige 
private Grundstücksveräußerungen zu behandeln seien. Immobilienertragsteuer war 
nur in geringfügigem Ausmaß abgeführt worden. 

Das Finanzamt folgte der Ansicht des Prüfers und setzte mit Bescheiden die 
Körperschaftsteuer unter Berücksichtigung der bereits abgeführten (geringen) 
Immobilienertragsteuer fest. 

Dagegen erhob die Körperschaft Beschwerden. Sie brachte vor, dass sie nach § 5 
Z 6 KStG steuerbefreit sei. Ihre gesamte Tätigkeit sei dem (steuerbefreiten) 
unentbehrlichen Hilfsbetrieb iSd § 45 Abs. 2 BAO zuzuordnen. 

Das Bundesfinanzgericht gab den Beschwerden Folge und setzte die 
Körperschaftsteuer (unter Anrechnung der entrichteten Immobilienertragsteuer) fest. 
Es folgte der Ansicht des Vereins, dass die veräußerten Liegenschaften zum 
unentbehrlichen Hilfsbetrieb iSd § 45 Abs. 2 BAO gehörten. 

Gegen die Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes erhob das Finanzamt 
Revision. Der Verwaltungsgerichtshof hob die angefochtene Entscheidung wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes auf und begründete: 

Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb iSd § 45 Abs. 2 BAO liegt vor, wenn der Zweck 
der Körperschaft nur durch den Geschäftsbetrieb verwirklicht werden kann. Dient ein 
Geschäftsbetrieb hingegen nur als Geldbeschaffungsquelle, kann er nicht als 
unentbehrlicher Hilfsbetrieb angesehen werden. 

Ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang zwischen der gemeinnützigen 
Tätigkeit der Körperschaft und dem Verkauf von Grundstücken besteht nicht. Das 
Verkaufen von Grundstücken dient nur der Mittelbeschaffung. Die Grundstücks-
verkäufe dienen daher lediglich mittelbar der Erfüllung der begünstigten Ziele.  

Erfolgt der Grundstücksverkauf nachhaltig, bildet dies einen eigenständigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der für sich steuerpflichtig ist (steuerpflichtiger 
Geschäftsbetrieb nach § 45 Abs. 1 BAO). 

Erfolgt das Verkaufen von Grundstücken demgegenüber nicht nachhaltig, bildet 
es keinen eigenständigen Geschäftsbetrieb. Die Grundstücksverkäufe können dennoch 
nicht dem Zweckverwirklichungsbetrieb (also dem unentbehrlichen Hilfsbetrieb iSd 
§ 45 Abs. 2 BAO) zugeordnet werden, weil die Tätigkeit, die den begünstigten Zweck 
verwirklicht, und die Grundstücksverkäufe inhaltlich nicht übereinstimmen. 

Gehören die veräußerten Grundstücke keinem Geschäftsbetrieb und damit keinem 
Betriebsvermögen an, liegen gemäß § 30 Abs. 1 EStG (steuerpflichtige) private 
Grundstücksveräußerungen vor. Die Steuerpflicht der nach § 5 Z 6 KStG 
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Verpflichtung der Revisionswerberin, die vom Bundesfinanzgericht vermissten 
Unterlagen bereit zu halten. 

Der Revisionswerberin habe daher eine Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht bei 
der Ermittlung der sachverhaltsmäßigen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nicht 
angelastet werden können. 

21. Juli, Ro 2021/13/0001: 

Einkommensteuer: Zur steuerlichen Berücksichtigung von Leistungen aus 

dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer 

Der Revisionswerber ist der Sohn einer Ärztin. Nach ihrem Tod erhielt der Sohn 
Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer (diese umfassten eine 
Bestattungsbeihilfe und Hinterbliebenenunterstützung inklusive eines Ablebens-
versicherungsanpruches). 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass diese Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds 
beim Sohn zu besteuern sind, und erließ einen entsprechenden Einkommen-
steuerbescheid. 

Gegen diesen Einkommensteuerbescheid erhob der Sohn Beschwerde an das 
Bundesfinanzgericht. Seine Mutter habe schon viele Jahre vor ihrem Tod ihre ärztliche 
Tätigkeit eingestellt und habe seither nur mehr freiwillig als außerordentliche 
Kammerangehörige der Ärztekammer dem Wohlfahrtsfonds angehört. Sie habe 
freiwillig laufende Beiträge an den Wohlfahrtsfonds entrichtet. 

Das Bundesfinanzgericht wies die Beschwerde des Sohnes ab, ließ aber die 
ordentliche Revision zu, weil sich der Verwaltungsgerichtshof noch nicht mit der Frage 
befasst habe, ob Zahlungen der Ärztekammer an Hinterbliebene einer Ärztin, die als 
freiwilliges außerordentliches Kammermitglied Beiträge geleistet habe, steuerfrei zu 
belassen seien. 

Die Revision des Sohnes wies der Verwaltungsgerichtshof ab und begründete: 
Gemäß § 22 Z 4 EStG 1988 zählen Bezüge und Vorteile aus Versorgungs- und 

Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbstständig Erwerbstätigen zu den 
Einkünften aus selbstständiger Arbeit. Die Pflichtbeiträge zu diesen Versorgungs- und 
Unterstützungseinrichtungen der Kammern sind gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 lit.  b EStG 1988 
Betriebsausgaben. 

Bei den Beiträgen, welche die Mutter des Revisionswerbers während ihrer 
Eintragung in der Ärzteliste und ihrer Tätigkeit als Ärztin entrichtet hat, handelt es sich 
um Pflichtbeiträge und damit Betriebsausgaben. Die Beiträge, welche die Mutter nach 
Beendigung ihrer ärztlichen Tätigkeit geleistet hat, basieren auf einer freiwilligen 
Entscheidung und sind nicht als Pflichtbeiträge zu qualifizieren. 
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Großmutter dem Anspruch der Unterhalt leistenden Mutter vorgehe, weil das Kind im 
Haushalt der Großmutter lebe. 

In der Folge erhob das Finanzamt gegen Spruchpunkt II der Entscheidung 
Revision mit der Frage, ob das Bundesfinanzgericht eine solche Feststellungs-
entscheidung erlassen dürfe. Der Verwaltungsgerichtshof hob die Entscheidung des 
Bundesfinanzgerichtes als rechtswidrig auf und begründete wie folgt: 

Ein Feststellungsbescheid darf ergehen, wenn ein rechtliches Interesse an der 
Feststellung besteht und eine solche Feststellung ein notwendiges Mittel 
zweckentsprechender Rechtsverfolgung darstellt. Ein rechtliches Interesse besteht 
nicht, wenn über die Rechtsfrage in einem anderen gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
zu entscheiden ist. 

Aus Art. 60 Abs. 1 Satz 3 Verordnung (EG) 987/2009 ergibt sich ein solches 
anderes gesetzlich vorgesehenes Verfahren, weshalb die Erlassung eines 
Feststellungsbescheides unzulässig war. Das Finanzamt hat nämlich den Antrag auf 
Familienbeihilfe als Antrag der anspruchsberechtigten Person, die den Anspruch nicht 
wahrnimmt, zu prüfen. Liegen die Voraussetzungen für die Auszahlung der 
Familienleistung vor, ist der Antrag dahingehend zu erledigen, dass die Leistung 
gemäß § 11 Abs. 1 FLAG ausgezahlt wird. 

Das Finanzamt müsse also den Antrag der Mutter als jenen der 
anspruchsberechtigten Großmutter berücksichtigen, so dass der Großmutter ein 
Verfahren zur Verfügung stehe. Die Großmutter sei dadurch auch nicht benachteiligt. 
Ein rechtliches Interesse, das die Erlassung eines Feststellungsbescheides rechtfertigt, 
liegt damit nicht vor. 

Zudem war die Erlassung eines Feststellungsbescheides auch nicht von der Sache 
des Beschwerdeverfahrens der Mitbeteiligten vor dem Bundesfinanzgericht umfasst. 
Die Änderungsbefugnis des Bundesfinanzgerichtes ist durch die Sache begrenzt. Sache 
ist jene Angelegenheit, die den Inhalt des Spruchs erster Instanz gebildet hat. Dem 
Bundesfinanzgericht fehlte daher zudem die funktionelle Zuständigkeit zur Erlassung 
eines Feststellungsbescheides. 

Weil das Bundesfinanzgericht keinen Feststellungsbescheid hätte erlassen dürfen, 
hob der Verwaltungsgerichtshof den angefochtenen Spruchpunkt II der Entscheidung 
des Bundesfinanzgerichtes wegen Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit auf. 
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(Bei Bejahung der Frage 3.) 
4. der (nationale) gerichtliche Rechtsschutz gegen eine solche Entscheidung 

ausreichend ist, wenn er nicht jedem, sondern nur dem von der (obligatorischen) 
Maßnahme betroffenen Wirtschaftsakteur gegen die von der Behörde getroffene 
(obligatorische) Maßnahme gewährt wird? 

18. Oktober, Ra 2020/12/0068, 0077 (EU 2021/0005, 0006), C-650/21: 

Vorabentscheidungsersuchen zum Bundesbesoldungsrecht nach der 

2. Dienstrechts-Novelle 2019 

Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob das nunmehr mit 
der 2. Dienstrechts-Novelle 2019 geänderte Besoldungsrecht der Bundesbediensteten 
mit dem Unionsrecht im Einklang steht. 

Ursprünglich bestand im österreichischen Besoldungsrecht der Grundsatz, dass 
Vordienstzeiten, die ein Beamter oder Vertragsbediensteter vor Vollendung des 
18. Lebensjahrs erworben hatte, bei der Ermittlung des Vorrückungsstichtags nicht zu 
berücksichtigen waren. 

Bereits im Jahr 2009 erkannte der Europäische Gerichtshof diese Regelung als 
unionsrechtswidrig, weil dadurch jene Dienstnehmer benachteiligt wurden, die bereits 
vor dem 18. Lebensjahr Zeiten erworben hatten, die ihnen angerechnet worden wären, 
wenn sie nach dem 18. Geburtstag gelegen wären (RS Hütter). 

Als Reaktion auf diese Entscheidung wurden solche Vordienstzeiten mit der 
Besoldungsreform 2010 anrechenbar. Die Anrechnung erfolgte jedoch nur auf Antrag 
und betroffene Beamte stiegen erst nach 5 (statt 2 Jahren) in die nächste Gehaltsstufe 
auf. Weil sich dadurch wieder eine Schlechterstellung der bereits zuvor benachteiligten 
Beamten ergab, erkannte der Europäische Gerichtshof im Jahr 2014 auch die 
Neuregelung der Besoldung als unionsrechtswidrig (RS Schmitzer). 

Das Besoldungssystem wurde mit der Bundesbesoldungsreform 2015 erneut 
geändert. Nunmehr soll die Einstufung anstatt mittels Vorrückungsstichtags anhand 
des Besoldungsdienstalters erfolgen. Per Gesetz wurden die vorhandenen 
Dienstverhältnisse in dieses neue System übergeleitet. Ausgangspunkt war das zuletzt 
nach dem alten (nicht diskriminierungsfreien) System bezogene Gehalt 
(Überleitungsbetrag). Der Verwaltungsgerichtshof setzte sich mit dieser Neuregelung 
auseinander. Unter anderem hielt er dazu fest, dass mit dieser Reform die in Rede 
stehende Altersdiskriminierung für vergangene Zeiträume endgültig und 
unüberprüfbar festgeschrieben würde (Ro 2015/12/0025). 

Auch diese Rechtslage erkannte der Europäische Gerichtshof in weiteren 
Verfahren als unionsrechtswidrig (RS Leitner sowie RS ÖGB, GÖD). 
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2) Ist die Frage zu 1) für jene Verfahren anders zu beantworten, in welchen vor 
dem Inkrafttreten der 2. Dienstrechts-Novelle 2019 rechtskräftig zwar bereits ein neuer 
Vorrückungsstichtag festgesetzt wurde, dieser aber noch keine Auswirkung auf die 
besoldungsrechtliche Stellung des Beamten hatte, weil eine Entscheidung der Behörde 
unter unmittelbarer Anwendung des Unionsrechts noch nicht erfolgt war, und in denen 
nunmehr neuerlich ohne Berücksichtigung des inzwischen festgesetzten 
Vorrückungsstichtags der Vergleichsstichtag abermals in Bezug auf den 
altersdiskriminierend festgesetzten Vorrückungsstichtag zu ermitteln ist und die 
sonstigen zur Hälfte zu berücksichtigende Zeiten dem Pauschalabzug unterliegen? 

3) Ist das Unionsrecht, insbesondere Art. 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG 
iVm Art. 21 der Grundrechtecharta, dahin auszulegen, dass es einer nationalen 
Regelung entgegensteht, mit der trotz Neuermittlung des Besoldungsdienstalters und 
der besoldungsrechtlichen Stellung Zeiten in einem Ausbildungsverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft bei Ermittlung des Vergleichsstichtags nur dann 
voranzusetzen sind, wenn der Beamte nach dem 31. März 2000 in das Dienstverhältnis 
eingetreten ist, und andernfalls diese Zeiten nur als sonstige zur Hälfte zu 
berücksichtigende Zeiten vorangestellt werden und damit dem Pauschalabzug 
unterliegen, wobei diese Regelung tendenziell dienstältere Beamte benachteiligt? 

20. Oktober, Ra 2021/20/0246 (EU 2021/0007), C-663/21: 

Ist bei der Aberkennung von Asyl wegen Straftaten eine Güterabwägung 

durchzuführen und darf gegenüber einem Drittstaatsangehörigen, dessen 

Abschiebung für unzulässig erklärt wird, eine Rückkehrentscheidung erlassen 

werden? 

Im Ausgangsfall des vorliegenden Vorabentscheidungsersuchens erkannte das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einem früher in Syrien beheimateten 
staatenlosen Fremden den Status des Asylberechtigten zu. Er wurde in Österreich 
straffällig, weshalb ihm das Bundesamt aus diesem Grund den Schutzstatus wieder 
aberkannte und eine Rückkehrentscheidung erließ. Allerdings sprach es unter einem 
aus, dass die Abschiebung nach Syrien nicht zulässig sei. Letzteres wurde damit 
begründet, dass jene Gründe, die zur Zuerkennung von Asyl geführt hatten, immer 
noch gegeben seien. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob den Bescheid des Bundesamtes auf. Das 
Bundesverwaltungsgericht ging zwar davon aus, dass ein besonders schweres 
Verbrechen vorliege, der Asylberechtigte rechtskräftig verurteilt worden sei und er 
auch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Es müsse aber eine Güterabwägung 
vorgenommen werden, bei der die öffentlichen Interessen an der 
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V I I .  K O N T A K T E  U N D  I N F O R M A T I O N S A U S T A U S C H  A U F  

N A T I O N A L E R  U N D  I N T E R N A T I O N A L E R  E B E N E  

Der Verwaltungsgerichtshof pflegt traditionell zahlreiche Kontakte innerhalb 
Österreichs (insbesondere im fachlichen Austausch mit den Verwaltungsgerichten des 
Bundes und der Länder) wie auch auf internationaler Ebene. 

Auf Grund der mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Umstände und 
Maßnahmen war es den Mitgliedern des Verwaltungsgerichtshofes auch im 
Berichtsjahr 2021 allerdings nicht möglich, persönlich an nationalen und 
internationalen Treffen teilzunehmen; ebenso konnten am Verwaltungsgerichtshof 
keine Veranstaltungen im Bereich des wissenschaftlichen Austausches mit anderen 
Gerichten und Organisationen durchgeführt werden. 

Eine Verbesserung dieser Situation vorausgesetzt, ergibt sich aus der Sicht des 
Verwaltungsgerichtshofes ein verstärkter Bedarf an solchen fachlichen Kommunikations-
möglichkeiten in den nächsten Jahren. 
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